
Stadt DinklageStadt Dinklage

Entwicklung/Erweiterung tierhaltender Betriebe
in einer raumverträglichen Art

Regelung über einfachen Bebauungsplan

BUS 10.1.2011



Planungs- und genehmigungsrechtliche Rahmenbedingungen

- Zunahme der Anträge auf Tierhaltungsanlagen  vorhanden oder zu erkennen

- steuernde Einflussnahme der Stadt über die Anlagengenehmigung

(Einvernehmen bzw. Versagen des Einvernehmens) reicht nicht aus, um

Berücksichtigung kommunaler öffentlicher Belange sicherzustellen, 

- es sind städtebauliche Missstände zu befürchten

� Erfordernis für die kommunale Planung (z. B. Aufstellung eines

Bebauungsplanes).



Ziele der Planung

- Sicherung der Siedlungsentwicklung

- Vorsorgender Schutz für Siedlungsbereiche (Immissionsschutz,
Beeinträchtigung Landschaftsbild)

- Freihalten der Räume im Stadtgebiet mit schutzwürdigen und
empfindlichen Nutzungen (siedlungsbezogene Naherholung, auf Dinklager
Burgwald bezogener Tourismus)

- Freihalten der Räume im Stadtgebiet mit schutzwürdigen und
empfindlichen Nutzungen (Tourismus ?) 

- Freihalten der unbebauten Landschaftsräume (?)

- Regelung muss sowohl landwirtschaftliche als auch gewerbliche
Tierhaltungsbetriebe erfassen

- Entwicklung der vorhandenen Tierhaltungsbetriebe soll möglich sein, aber
vordringlich an der Hofstelle bzw. am Betriebsstandort;
nur soweit nötig und möglich an verträglichen Ausweichstandorten 
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6     Steuerung von gewerblichen und landwirtschaftlichen Tierhaltungsanlagen  
       durch einfachen Bebauungsplan 

        Festsetzung von Gebieten, die von Tierhaltungsanlagen freizuhalten sind 
 

Ziel ·  weitere Zersiedlung des Außenbereichs vermeiden, ggf. in Teilräume 

·  Sicherung der Siedlungserweiterung und Schutz der Siedlungsbereiche 

Vorgehensweise Festlegung von Gebieten, die von Tierhaltungsanlagen freizuhalten sind, 

unter Berücksichtigung von Tierhaltungsbetrieben, ihren Erweiterungsflächen und Ersatzstandorte 

 genaue Erfassung der Tierhaltungsbetriebe (Bestand und Entwicklung) im gesamten 
Stadtgebiet (ggf. in Teilräumen),  

umfangreiche Untersuchung der Realisierbarkeit im gesamten Gemeindegebiet erforderlich 

�  im Zuge der Planung müssen nur konkrete Erweiterungsabsichten berücksichtigt werden 

Planbereich  gesamtes Gemeindegebiet, ggf. Teilräume 

Planungsrechtliche 
Absicherung 

Von Tierhaltungsanlagen freizuhaltendes Gebiet (§ 9 (1) Nr. 10 BauGB) 

Betriebsstandorte mit Erweiterungsflächen sowie ggf. Flächen für neue Stallstandorte werden 
ausgespart (weiterhin § 35 BauGB als Genehmigungsgrundlage) 

Wirkungen ·  Tierhaltungsanlagen nur in den ausgesparten Flächen zulässig 

·  Entwicklung der Betriebe im Grundsatz möglich  

Vorteile �  Betriebe können sich an vorhandenen Standorten und geeigneten neuen Standorten 
weiterentwickeln 

�  keine Unterscheidung zwischen gewerblicher und landwirtschaftlicher Tierhaltung, d.h. alle 
Anlagen werden unabhängig vom Rechtsstatus gesteuert 

Nachteile �  freigehaltene Flächen können „falschen“ Rechtsanspruch vortäuschen, bei mehreren 
nebeneinanderliegenden Entwicklungsflächen kann der zeitlich erste Nutzer die 
Nutzungsmöglichkeit der übrigen Flächen einschränken (Windhundprinzip) 

Umgang mit 
Baugesuchen 

Veränderungssperre 1 Jahr mit Verlängerungsmöglichkeit bis zu 3 Jahren 

 



Regelungsgehalt eines einfachen Bebauungsplanes

- Im einfachen Bebauungsplan soll nur das Erforderliche im Sinne der

Ziele geregelt werden.

hier: von Tierhaltungsanlagen freizuhaltende Flächen

- Genehmigungsgrundlage weiterhin § 35 BauGB (Außenbereich);

Prüfung planungsrechtliche Zulässigkeit a) B-Plan und b) Anforderungen

des § 35 BauGB

- Realisierbarkeit der Betriebserweiterungen vom Grundsatz her

sicherzustellen

- Eingriffsregelung auf Ebene der Anlagengenehmigung



Standortkriterien

 

·  auf eigenen Flächen 

·  in betrieblich sinnvoller/erforderlicher Art (Lage, Größe, Zuschnitt, An-

bindung an die Hofstelle) 

·  an verträglichen Standorten und in verträglicher Art (u. a. Erschlie-

ßung, Ortsbild, Natur/Naturschutz und Landschaft/Landschaftsbild, 

Immissionsschutz, sonstige öffentliche Belange z. B. bei externen 

Standorten Erholungsfunktion des Raumes) 

 



Planungsablauf/Planungsbausteine

Abgrenzung des Untersuchungs- und Pla-
nungsgebietes 

  

�    

 Zusammenstellung aller tierhaltenden Be-
triebe mit Hofstelle/Betriebsstandort im 
Stadtgebiet/im Plangebiet 
(Landwirtschaftliche Betriebe und gewerb-
liche Tierhaltungsbetriebe) 

 

Betriebsbezogene Untersuchung für jeden Betrieb: 

�   - Entwicklungsstand sowie Entwicklungsfähigkeit/ 

����  -bedarfe/-absicht der Betriebe 

- Größe und Lage der erforderlichen Entwicklungsfläche 

  

räumliches Entwicklungskonzept 

Festlegung der Standorte und Flächen-
abgrenzung für die Betriebserweiterung 
(abhängig von der jeweiligen Entwick-
lungsperspektive) ����  Immissionsrechtliche Beurteilung der Standorte 

�    

Bebauungsplan   
 


